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N-. 50. Samstag , den 26 . April. 1902.

Bekanntmachung,
betr . das AushcburrgsgeschLft pro 1W2.

Das diesjährige AushebungSgcschäst im Stadt»
kreise Wiesbaden findet am 7, , 9 ., 10 ., 12 ., 13.
und 14 . Mai statt.

Es kommen zur Vorstellung:
Am 7. Mai : Die als tauglich Vorgemnsterten

des Jahrgangs 1880.
Am 9. ä ' ini : Ein Tbeil des Jahrganges 1881.
Am IO . Mai : Ein Theil der Jahrgänge 1881

und 1882.
Am 12 . Mai : Der Rest des Jahrganges 1882

und die zum Landsturm zugethcilten Leute und
die dauernd Untaugliche » .

Am 13 . Mai : Die nach der Musterung hier
zugezogenen Militärvflichtigen.

Am 14 . Mai : Dieder Ersatzreservezugetheilten
und die zum einjährig - freiwilligen Dienst be¬
rechtigten , von einem Triippentbeil als nicht
tauglich befundenen Militärvflichtigen. ■

Vorladungen und Losungsscheine sind mitzu¬
bringen.

Gesuche um Befreiung bezw . Zurückstellung
Militärpflichtiger wegen häuslicher Verhältnisse
müssen , sofern die ? nicht schon geschehen ist , un¬
verzüglich au den Magistrat Hierselbst eingereicht
werden.

Diese Gesuche gelangen an dem Tage , an dem
die Reklamirteu zur Vorstellung komme », und zwar
unmittelbar nach Beendigung des Musterungs-
geschästs zur Verhandlung.

Dabei müssen diejenigen Angehörigen (Eltern
und Brüder über 16 Jabrc ) wegen deren eventl.
Erwerbsunfähigkeit die Befreiung bezw . Zurück¬
stellung eines Militärpflichtigen beantragt worden
ist, zugegen oder im Falle sie durch Krankheit am
persönlichen Erscheinen verhindert sind , durch ärzt¬
liche« Attest entschuldigt sein , da sonst keine Be¬
rücksichtigung stattfindeu kann.

Ist ein solches Attest von einem nicht amtlich
angcstelltcu Arzt ausgcfertigt , so muß cs amtlich
beglaubigt sein.

Die Militärpflichtigen haben sich an den be¬
treffenden Tagen pünktlich um Uhr
Morgens im Saale des Hauses Goldgasse 2a in
sauberem Anzuge mit einem reinen Hemde gekleidet
und sauber gewaschen , der Ersatz -Commission vor-
zustcllen.

Innerhalb und außerhalb des Mustcnmgs-
lokales haben die Militärpflichtigen während der
Dauer des Geschäfts sich ordnungsmäßig und an¬
ständig zu betragen und jede Störung des Ge¬
schäfts durch Trunkenheit , Widersetzlichkeit , uner¬
laubte Entfernung , unnöthige « Sprechen , sowie
ähnliche Ilnaeböriokeiten zu vermeiden . DasRauchen
ist den Militärpflichtigen während der Abhaltung
des MusternngSgeschästs verboten.

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung
werden ans Grund des fl 3 der Volizeivcrordnnng
vom 27 . ^Juli 1898 mit Geldstrafe bi » zu 30 Mk ..
im llnvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft
bestraft.

Unpünktliches Erscheinen , Fehlen ohne ge¬
nügenden EntschuIdioungSgrund , wird , sofern die
betreffenden Militärpflichtigen nicht dadurch zugleich
eine härtere Strafe verwirkt baden , nach fl 26
acl 7 der Wehrordnung vom 22 . November 1888
mit Geldstrafe bis zu 80 Mk . oder Haft bis zu
li Tagen bestraft.

Wiesbaden , den 12. Avril 1902.
Der Civil -Vorsttzende

der Ersatz -Commission Wiesbaden , Stadt.
_ _ _ K . Prinz von Ratibor. _

Bekanntmachung.
Es sind neuerdings mehrfach Zuwiderhandlungen

gegen die Bestimmungen der Polizei -Verordnung
vom 1. Auaust 1889 dadurch vorgckommen , daß
auf Grundstücken Entwässernnasarbeiten ohne
baupolizeiliche Genebmigungausgesührtworden sind.

Im Interesse der Betbeiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines Theils derselben , cin-
fchließljch der oberirdische » Anlagen , nur auf
Grund einer polizeilichen Erlanbniß erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden.

Wiesbaden , den 1 . April 1902.
Der Polizei -Präsident . In Vertr : Falcke.

Polizei -Direction unverzüglich Mittheilung zu
machen.

8 3.
Die Todes -Befcheinigung muß dem Standes¬

amte von Demjenigen vorgelegt werden , welcher
nach fl 57 des Reichs - Gesetzes über die Beurkundung
des Personenstandes pp . vom 6. Februar 1875
de» Sterbefall anzuzeigen hat , ohne daß dadurch
eine Ucbcrschreilnng der durch dieses Gesetz vor¬
geschriebenen Anzeigefrist eintretcn darf.

8 4.

Uebertretungen dieser Polizei - Verordnung
werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder ver¬
hältnißmäßiger Haft bestraft.

8 5.

Diese Polizei -Verordnung tritt am 1. Oktober
d . I . in Kraft.

Wiesbaden , den 4. September 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Polizei -Berordnung.
Auf Grund der flfl 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 über di«
Polizei -Verwaltung in den neuerworbenen LandcS-
tbeilen , sowie der flfl 143 und 144 der Gesetzes
nber die allgemeine Landesverwaltnng vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinde-
Vorstandes für den Polizei -Bezirk Wiesbaden nach
stehende Polizei -Verordnung crlaffen.

8 1.
E « darf keine Leiche vor Beibringung einer

vo» einem approbirten Arzte ansgestellten Todcs-
Bescheinigung zur Beerdigung kommen.

Diese Bescheinigung ist unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Ausführungs -Bestimmungen nach
dem nachstehenden Formular anszufertigcn.

8 2.
Der Arzt darf die TodeS -Bescheinigung nur

aus Grund einer vorhergegangenen und von ihm
persönlich vorgenommenen Leichenschau ausstellen.

Ergiebt sich bei dieser , daß der Tod unter
Umständen erfolgt ist , die auf eine Einwirkuug de«
Verstorbenen selbst oder eine « Anderen oder auf
eine gewaltsame TodeS -Ursache schließen lassen , dann
«ft der Arzt , falls amtliche Ermittelungen nicht
bereit « im Gange find , verpflichtet , hiervon der

Ausführnngsbestimmnugen zu vorstehen¬
der Polizei -Berordnuug.

1 . In der Regel bat der Arzt , der den Ver¬
storbenen in seiner letzten Krankheit behandelt hat
oder , wenn eine ärztliche Behandlung nicht vorher-
gegaugcn ist, der Arzt , den die Angehörige»
bestimmen — bei städtische » Armen der Stadtarzt
des betr . Bezirks — die Todes -Bcscheinigung aus-
zustcllen.

2 . Weigert sich der behandelnde Arzt , die
Leichenbesichtigung vorzunehmen , so ist der König !.
Kreisarzt darum zu ersuchen . Diesem hat der
behandelnde Arzt auf Erfordern die Todesursache
anzugeben.

3 . Als Todesursache ist nicht die Art des
Sterbens (Herzschlag , Lungen läbmung u . A .) oder
die letzte Veranlassung (Operation , Banckfellent-
zündung — nach Durchbruch eines Ttivbnr-
Geschwürs — Lungenentzündung — bei Masern
— :c.), sondern die ursprüngliche Krankbeit , (Darm¬
krebs , Typhus , Masern u . s. m.) anzugeben . Falls
der behandelnde Arzt die Todesursache diskret
anzugeben wünscht , stebt es ihm frei , statt des
Namens der Krankheit die betreffende Ziffer nach
Virch ow 's „System der Todesursachen "zu verzeichnen.

4 . Zu den Umständen , die gemäß fl 2 , Abs . 2.
der Polizei -Verordnung eine unverzügliche Anzeige
an die Polizei -Bebörde erfordern , gehören ins¬
besondere folgende Fälle:

a . wahrgenommcne Zeichen einer verübten
äußeren Gewaltthatigkeit,

b . offenkundige Vergiftung oder Verdacht
einer Vergiftung , namentlich wenn Jemand
nach dem Genüsse einer verdächtigen
Nahrung oder einer Arznei unter ver¬
dächtigen Zeichen erkrankt und stirbt,

c . wenn Jemand unter der Behandlung
eines nidbt approbirten Arztes gestorben ist,

ä . wenn bei Neugeborenen eine Verheim¬
lichung der Geburt stattgefundcn bat,

0. wenn Unmündiae aus Mangel der nöthigen
Aufsicht um 's Leben gekommen sind.

t . wenn dem Verstorbenen der nötbige ärzt¬
liche Beistand und die geeignete Pflege
vorenthalten ist , oder wenn ihm die
nöthiaen Bedürsnifleentzoaen worden sind.

g alle plötzlichen Todesfälle , soweit sie nicht
aus der — dem behandelnden Arzte be¬
kannten — Krankheit ihre natnrliche
Erklärung finden . ,

h . alle Fälle , wo Personen todt aufgefundcn
werden , ohne Unterschied , ob sie bekannt
find oder nicht v . . . . . ..

1. alle Fälle , wo Jemand verimglückt ist
k . erwiesene oder mnthmaßliche Selbst

tödtungen.
5 . Den Aerztcn steht er zu . für die Besichttgung

der Leiche und Ausstellung der Todes -Bescheinianng
nach Maßgabe der Preußischen Aebühren -Ver-
ordnung für Aerzte vom 15 . Mai 1896 zu liguidircn.

Aerztliche Todesbescheinigung.

Die Leiche de am . vorigen *" Monats,

. Uhr . Hierselbst im Alter

von . Jahr . Monat Tag

muthmaßlich *) an . verstorbenen **)

ist von mir vorschriftsmäßig besichtigt und an
derselben die untrüglichsten Zeuüen des
wirkliche » Todes wahrgenonemen worden.

Spuren die den Verdacht eine » unnatürlichen
Todes begründen könnten ( fl 2 , Abs . 2 , der Polizei-
Verordnung vom 4 . September 1901 ) haben Nch
nicht aufsinden lassen.

D Verstorbene befand sich in der zum Tode

führenden Krankheit .
in meiner Behandlung.

Wiesbaden,

Arzt.

*) Bei sicherer Diagnose ist da « Wort „mutb

I « . « * .« - - » >>
Name , Stand , Berus oder Gewerbe (bei . ^ ludern
diese Angaben bezl . der Eltern ) . Be « außerehelich
geborenen Kindern unter 5 Jahren «st dieser Um-
rtnnh besonders iu erwähnen.

Grundfteuer -Ordnnng
der Stadt -Gemeinde Wiesbaden.

Auf Grund des Beschlusses der Stadt-
verordneteu -Versammlung vom 26 . Juli 1901 wird
gemäß der flfl 23 , 25 , 27 des Commnnalabgaben-
yesetzes vom 14 . Juli 1893 für die Stadt -Gemeinde
Wiesbaden folgende Grundsteuer -Ordnuug erlassen.

8 1.
Von allen im Stadtbezirke beleaenen be¬

bauten und unbebauten Grundstücken, soweit
ihnen nicht nach fl 24 des Communalabgaben-
gefetzcs vom 14 . Juli 1893 Befreiung von der
Gemeindesteuer vom Grundbesitz zusteht , wird eine
Gemcinde -Gruiidsteuer noch den Bestimmungen
dieser Steuerordnnng erhoben.

8 2.
Der Bestenerung wird der gemeine Werth

der steuerpflichtigen Grundstücke zu Grunde gelegt.

8 3.
Die Grundsteuer wird nach dem Satze von

Zwei von jedem Tausend Mark des gemeiiie»
Werthcs erhöbe » . Eine Erhöhung dieses Satzes darf
nur stattfindeu , wenn für die Gemeindeeinkommen-
steucr ein höderer Zuschlag von 100 Prozent der
veranlagten StaatSeinkommenstcucr erhoben wird.

8 4.
Die Feststellung des gemeinen WcrtheS erfolgt

durch den Steueransschnß und zwar erstmalig für
die Zeit vom 1 . Avril 1902 bi « 31 . März und
von da ab je drei Rechnungsjahre.

8 5.
Znm Zwecke der Veranlagung ist jeder Eigcn-

tbllmer eines steuervflichtigeiiGrundstücks verpflichtet,
auf die an ihn gerichtele schriftliche Aufforderung
des SteueraiisschuffkS (Magistrats u . i . f.) über
bestimmte , für die Besteuerung erhebliche Tbatfachen
innerhalb der ihm zu bczeichnendcu Frist Aiiskunft
zu ertheilen . Der Stcuerausfchnß ist bei der Ber-
anlagunq an die Angaben des Steuerpflichtigen
nicht gchundeu . Wird die Auskunft beanstandet,
fo sind dem Steuerpflichtigen vor der Veranlagung
die Gründe der Beanstandung mit dem Anheim-
stellen mitzutbeile » , hierüber binnen einer an-
gemesicucn Frist eine weitere Erklärung abzugeben.

8 6.
Jeder Eigenthümer eine « steuerpflichtigen

Grundstücks hat dem Mayistrat unter Vorleguiig
der betreffenden Urkunden oder sonstigen Nachweise
binnen vier Wochen nach Eintritt der Veränderung
Anzeige zu machen.

1. wenn in dem Eigenthum des Grundstücks
ein Wechsel ejntritt,

2 . tvenn bisher stcnervflichtige Grundstücke in
die Classe der steuerfreien übergehen und
umgekehrt,

3 . wenn Gebäude neu erstehen oder gänzlich
eingehen,

4 . wenn besteuerte Hausgrundstücke iu ihrer
Substanz , insbesondere durch Aufietzen oder
Abnehmen eines Stockwerkes oder durch
Anbauen oder Abbrechen eines Grnndstück-
tbcilcs , durch Vergrößerung oder gänzliche
oder theilweifc Abtrennung dazu geböriger
Hofräume und Gärten , oder besteuerte un¬
bebaute Grundstücke durch Tbeilung oder
Zusammenlegung mit anderen bebauten oder
unbebauten verändert werden.

8 7.
Die nach dieser Stenerordnuna den Eigcn-

thümerii der steuerpflichttge » Grundstücke odliegenden
Derpflichtuiigen liegen in gleicher Weise ihren
gesetzlichen Vertretern ( Vormündern , Pflegern,
Vorsteher » von Corporationen , Aktien - Gesell¬
schaften » . s. fl ), sowie de» von den Eigenthümer»
mit der Verwaltung der Grundstücke beauftragten
Personen ob.

8 8.
Die Steuerpflicht oder Steucrerhöhuna hin-

fichtlich neuerbauter oder in ihrer Substanz ver-
befferte Gebäude (fl 6 No . 3 und 4) beginnt nach
Ablauf des Rechnungsjahres , in welchem der
Neubau bewohnbar oder benutzbar geworden oder
die Berbefferung vollendet ist.

Jni Uebrigen treten Ermäßigungen und Er¬
höhungen der Steuer iiisolge der in fl 6 erwähutril
Veränderung mit dem ersten Tage des auf die
Pcräiiderungen folgende » Monats in Kraft . Sind
jedoch die im fl 6 ualer No . 2 , 3 und 4 erwähnten
Veränderungen liicht bis zu diesem Tage in der
voraeschriebenc » Weise angezeigt , fo tritt eine da¬
durch bedingte Ermäßigung oder Befreiung von
der Steuer erst mit dem Tage des auf die Anzeige
folgenden Monals in Kraft.

Die hiernach erfolgenden Zugangsveranlaaimgen
erfolgen für den Rest der laufenden Veranlagungs¬
periode nach den Bestimmungen dieser Steuerord¬
nung . Im Uebrigen werde » die im Laufe einer
Veranlagungsperiode eintretenden Veränderunaen
im gemeinen Werthe der steuerpflichtigen - Grund¬
stücke erst bei der nächsten Veranlagung berücksichtigt.

8 9-
Für dieGemeindegrundstener hastet außerdem

Eigcntbümer der Nießbraucher des steuerpflichtigen
Grundstücks,

Mehrere Miteigentbümer oder Nießbraucher
derselben Grundstücks haften al « Gesammtschuldner;
das Gleiche gilt , wenn das Eigenthum an Grund,
Boden und an den darauf errichteten Gebäuden
oder Gebäudctheilcn verschiedenen Personen zusteht.

Im Falle de» Eigenthumswechfels hastet außer

dem neuen der bisherige Eigenthümer bis zur Er»
taltung der im fl 6 vorgefchriebenen Anzeige.

fl 10.
Veranlagte Grundsteuerbeträgc können in ein¬

zelnen Fällen durch den Magistrat niedergeschlagen
werden , wenn deren zwangsweise Beitreibung die
Steuerpflichtigen in ihrer wirthschaftlichen Existenz
gefährden , oder wenn das Beitreibungsvcrfahrey
voraussichtlich ohne Erfolg fein würde.

8 11.
Gegen die dem Eigenthümer des steuerpflichtigen

Grundstücks durch besondere Mittheilung bekannt
zu machende Veranlagung steht innerhalb emer
mit dem ersten Tage nach erfolgter Mittherumg
beginnenden vierwöchigen Frist da « RechtSmtttel
des Einspruchs bei dem Magistrat und gegen dessen
Bescheid innerhalb einer mit dem ersten Tage nach
erfolgter Zustellung beginnenden zweiwöchigen Frist
die Klage bei dem Bezirksausschüsse offen.

Einspruch und Klage haben aus dre Ber»
pflichtuna zur vorläufigen Zahlung der veranlagten
Steuer keinen Einfluß.

fl 12.
Die Steuer ist in vierteljährlichen Beträgen

i» der ersten Hälfte des zweiten Monats eines
eben Vierteljahres zu entrichten.

Rückstände werden im Wege des Vcrwaltuugs»
zwangsverfahrens beigetneben.

813-
Wer eine ibm gemäß flfl 5 bis 7 obliegende

Auskunft oder Anzeige nickt rechtzeittg i» der vor-
geschriebcnen Form erstattet , wird , insofern nicht
nach bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.

8 14.
Diese Stcnerordmliig tritt am 1. April 1902

in Kraft.
Wiesbaden , den 31. Juji 1901.

Der Magistrat.
Genehmigt durch Beschluß des Bezirks -Aus¬

schusses vom 10 . Oktober 1901 und durch Erlaß
des Herrn Minster des Innern und der Finanzen
vom 7. November 1901.

Vorstehende Grundsteuer -Ordnung wird zur
öffentlichen Kenntniß gebracht . *

Wiesbaden » den 4. Februar 1902.
_ Der Magistrat . » . Jbell.

Bekanntmachung.
Die fortschreitende Bebauung der Berghänge

unserer Gemarkung bat cs nothwendig gemacht,
außer der seitherigen Wasserversorgung eine Hoch'
druckwasscrleituna zu erbauen , deren Stollen¬
mündungen ans Plus 250 über 17. 17. liegen.

Sobald diese Hochdruckleitung serligaestellt und
in Betrieb genommen ist , werden unter Anrechnung
der Reibnngs - und sonstigen Verluste Gebäude bi«
zu nackstehendcn Grenzen mit Wasser versorgt
werden können:

ein - und zweistöckige Gebäude bis zu einer
Erdgeichoß -Fußbodenlage auf Plus 215
über 17. 17. cinsckl.,

dreistöckige Gebäude bis zu einer Erdgefiboß-
Fußbadenlage auf Plus 209 über 17. 17.
einickl .,

vierstöckige Gebäude bis zu einer Erdgeichoß-
Fußbodenlage auf Plus 203 über 17. 17.
einsckl.

Bis zur Fertigstellung der Hochdruckleitung
wird jedoch » och einige Zeit vergehen , und bi«
dabin können nur solche Gebäude mit Waffer ver¬
sehen werden , deren Erdgeschoß - Fußboden
a ) bei einstöckigen Gebäuden höchstens Plus 172.
b ) „ zweistöckigen „ „ » 168,
c > dreistöckigen . „ » 162
d) „ vierstöckigen « . » 156
über 17. 17. liegt.

Bis zu welcher Höhenlage und unter welchen
Bedingungen die Wasserversorgung später au « der
itt der Ausführung begriffenen Hochdruckleitung
erfolgen wird , soll durch statutarische Bestimmungen
festgestellt werde ».

Der einstweilige Anschluß derjenigen Gebäude,
deren Erdgeschoß -Fußboden mehr al « 156 m über
17. 17. liegt , schließt den sväteren Anschluß dieser
Gebäude a » die Hockdruckleitnng » nd die An-
wendnna der für diese fcstzustellcnden besondere»
Bezngsbedmgnnae » nicht ans.

Alle Baugesuche für höher liegende Gebäude
müssen vorläufig auf Ablehn,mg begutachtet werden,
da solche Nenbanten bi« zur Fertigstellung de«
Hochdruckleitinig keine in canalieckuischer und feuer¬
polizeilicher Hinsicht ausreichende Wasserversorgung
erhalten können.

Ans diesem Grunde toerden auch alle aus
Dispens von diesen Bedingungen lautende Gesuch«
bis ans Weiteres abschlägig beschieden werden . *

Wiesbaden , den 12. März 1902.
Der Magistrat . In Vertr . : Frobenin » .

Aecise-RückverqütlNtg.
Die Accisc-Rückvergütungsbetrüge au « vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigung im Lanse dieser Monat«
«n der AbfertioungSstrll « , Nengasse 6a , Part ..
Elnnehmerei , während der Zeit von 8 Uhr Vorm,
bi « 1 Uhr Nachm , und 3 —6 Uhr Nachm , in
Empfang genommen werden.

Die bi» znm 30 , d. M . Abends nicht erhobenen
Acciie - Rückvergütungen werden den Empfangs¬
berechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisuna
übersandt werden . *

Wiesbaden , den 12. April 1902.
«lädt . Accise -Amt.



Beite  2 . 26 . April 1902 Amtliche Anzeigen des Wiesbadener Tagblatts 4. Jahrgang. An. SV.
Nachstehende Polizei-Verordnung wird wieder-

Mt zur Kemitniß gebracht:
Polizei -Verordnung.

Z 1. Die Benutzung der Feldwege mit Last¬
fuhrwerken zu anderen als landwirthschaftlicheii
Zwecken ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
die Benutzung gegen Entrichtung eines von ihm
sestznsetzenden Beitrags zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zur Erfüllung weiterer Beding¬
ungen gestatten, insbesondere gegen die Bedingung
der Befestigung des Feldwegs und bei schnmlen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung auf 6 Meter,

Vor der Benutzung ist schriftliche Erlaubnis;
des Magistrats cinzubolen. Dieselbe gilt nur bis
zum Schluß des Kalenderjahres und ist dann zu
erneuern.

Für Ausnahmefälle kann der Beitrag er¬
mäßigt oder erlaffen und von der Erfüllung
wcttererBcdingungen abgesehen werden, nnbeichodet
der Haftbarkeit für den Schadenersatz beim Ueber-
fahrcn fremden Eigentbums.

.8 17. . Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bi's zu dreißig Mark, im Nichtbeitreibungsfall mft
entsprechender Haft bestraft. *

i Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung.
Zwecks Herstellung einer Gasleitung in dem

Feldweg von der Parkstraße, Gärtnerei Weber
nach der Villa Panorama , wird derselbe vom
25.  Avril er, ab auf die Dauer der Arbeit für
Fuhrwerk gesperrt.

Wiesbaden , den 23. April 19V2.
Der Oberbürgermeister. In Vcrtr .: Körner.

Bekanntmachung.
Sämmtliche städtischen Waldwege werden dom

26 . April d. I . ab bis auf Weiteres für die
Abfuhr des in den städtischen Waldungen ersteigerten
Holzes gesperrt. *

Wiesbaden , den 22. Avril 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Schulgelderlast betreffend.

Einer kleinen Anzahl bedürftiger, würdiger,
durch Fleiß, Fortschritte und gutes Betrogen sich
auszeichnender Zöglinge der Oberrealschnle, höheren
Mädchenschule und der Mittelschulen kann das
Schulgeld ganz oder tbcilweise crlaffen werden,
jüngeren Kindern, die noch keine fremde» Sprachen
erlernen, wird kein Schiilgelderlaßgewährt.

Gesuche sind binnen 14 Tagen bei den Herren
Direktoren und Rectoren der genannten Schulen
emzureichen. *

Wirsbade « , den 22. April 1902.
Die Schulgelderlatz -Commisston.

Berdingnng.
Die Lieferung von 700 cbm Pflastersteine

nnb 2500 Ifb. m Bordsteine soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdimgen werden.

AngcbotSsormularenndVerdingungsnnterlagkn
können während der Vormittagsdienststundenim
Rathhause, Zimmer No. 44 , cingeiehen, die
Verdingungsunterlagen auch von dort gegen
Baarzahlung oder hestcllgeldfreie Einsendung von
1 Mark und zwar bis zum letzten Tage vor dem
Termin bezogen werden.

Verschloffene und mit der Aufschrift „Str.
A . 606 " versehene Angebote stnd spätesten« bis
Drenstag , den 29 . Slpril 1962 , Bor¬
mittags 11 Uhr , hierher einzureichcn.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus
gefüllten Verdingungsformnlar eiugercichten Air
geböte werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 6 Wochen.
Wiesbaden , den 15. April 1902.

Stadtbauamt , »lbth . für Straßenbau.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung einer ca. 182 m

langen Betonrohr - Canalstrecke des Profils
45iZ6 cm in der verlängerte « Adelheidstraste,
zwischen der ersten und zweiten Parallclstraßc, westl
des Kaiser- Friedrich- Rings, sollen im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Angebots-Formulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittag?-
dienststnnden im Ratbbanse, Zimmer No. 72, ein¬
gesehen und die Verdingungsunterlagenim Zimmer
No. 57 gegen Baarzahlung oder bestellgeldfree
Einsendung von 50 Pf . bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehen« Angebote find spätestens bis

Mittwoch , den 30 . April 1962,
Bormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen, zn welcher Zeit die Eröffnung
der Angebotem Gegeittvart der etwa erscheinenden
Anbeeter, erfolgt.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und ans-
gefullten Verdiiignngsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. Zuschkag«frift: 2Woche».

Wiesbaden , den 17. April 1902. *
Stadtbauamt,

Abtheilunq für Canalisationswese « .

Verdingung.
Die Ausführung der Maurerarbeiten für

den Durchbruch der .Heidenmauer soll im
Wege der öffentlichen Ausschreibungverdungenwerden.

Angebotsformularekönnen während der Vor-
mittagsdienststunden im Rathhause, Zimmer No 41
eingesehen, auch von dort «egen Baarzahlung oder
bestellgeldfreieEinsendung von 25 Psg. von unseren,
technischen Secretär Andrest bezogen werden.

Verschloffene und mit entsprechender Anfschrisl
„H . A . 66 " versehene Angebote sind spätestens
bi» Samstag , den 3. Mai 1962 , Bor-
mittags 16 Uhr, hierher einzn reichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und ans-
gesüllten Verdingniigsformular eiugercichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Znschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 22. April 1902.

Stadtbauamt , Abthcilung für Hochbau.

Auszug aus der Feldpolizei-
Verordnung vom 25 . Mai 1894.

§ 3. Tauben dürfen während der Saatzeit
im Frühjahr und im Herbst nicht aus den Schlägen
gelassen werden. Die Dauer der Saatzeit bestimmt
alljährlich das Feldgericht.

§ 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu dreißig Mark, im Nichtbeitrcibungsfall mit
elitiprechender Haft bestraft.

Die Frühjahrs -Saatzeit dauert, von heute
anfangend, bis zmn 15. Mai 1902. *

Wiesbaden , 22. Mär, 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vcrtr.: Körner.

B ekanutmachnng.
' Der Fruchtmarkt beginnt während der

Sommermonate(April bis einschließlich September)
um 9 Uhr Vormittags. *
_ _ Stadt . Aceiseamt.
Verzeichnis de- Feuermelder uud

der Schlüssel zn denselben.
ßfbe
No.

Be-
zirk Straße No Schlüffelhaben

1 I Aarstraße 12 Blum, Fuhr-
Unternehmer2 II Albrecht-Nieolas-

sttaße Ecke Herr Keller.
Hausmeister3 II Bahnhosstraße 15 Botenmeister
Reg.-Geb.4 I Biebr.-Möhriug-

straße Ecke König, Birb-
richerstraßeO5 I Biebricherstraße

am Rondel am
Wärterhaus der Bahnwärter6 m Bierstadterstratze 12 M.Arnst. Bier-

stadterstr.15,P.7 m Bierstadterstraße-
Alwinenstr.Ecke Küffner,

Brauerei.8 i Bleichstrotze 30 der Schulpedell
gegenüber.9 m Knrsaalplatz, alte

Colvnnade derEolonnaden-
Aufseher.10 i Dotzheimerstraße 52 Fabrikbesitzer
Dorer.11 IV Emilirn-Kapellen»

straße Ecke12 I Emser-Querseld-
straße Ecke I .Fürst,Gstw.,

Hellmnndstr.13 II Frankfnrtersttaße 20 Archiieet
Reichwein.14 n Frankfurterstr.-

Marttnstr. Ecke Kahnt, Portier,
HorelKaiserhof,15 n Friedr.-Wilhelm-

straße Ecke der Conserv.
Friedrichstr.1.16 m Gartenstraße 14 Fr . Kempin,
Gartenstr. 2,17 IV Geisbergstraße 5 Flohr , Hotel-

18 IV Geisbera-Jd-
besitzer.

steinerstr. Ecke19 II Goethestraße-
Adolphs-Allee
Ecke Groll, Kauftn20 IV Gustav - Adolf -
Hartinastr.Ecke Frankenfeld,

Kaufmann.21 IV Kapellenstraße 30 in d. Augenheil-
22 I Karl-Rheinstr.Ecke Neef, Kanfm.23 IY Kochbrumienplatz

(Badhaur zur
Rose)24 I Labn-Walkmühl-
straße Ecke L. Hartmann,

Walkmühlstr.25 IV Langgasse 24 I . Hertz.26 II Mamzerstraße 14 Hobmann,
Jnstitutsvorst,27 II Mainzerstraße 54 H. Hartmann.28 II Mainzerstraße(im

Archivgebäude) 64 d. Archivdiener.29 I Michelsberg ii IV.Polizei-Rev.30 I Moritz- Albrecht-
straße Ecke i. Landgerichts-

Gefängniß31 IV Nerostraße 34 Schlosser
R. Mayer.32 IV Nerotbal 21

33 IV Nerotdal 43
34l I Oranienstraße 9 der Schulpedell.35 III Park -Bodenstedt-

straße Ecke36 IV Platterstraße 62 Paul Dauer.d7 I Nhetnstraße 25 iniPostgebäude.38 II do. 33 Botenmeister
Reg.-Geb.39 II do. 34 im LandeSdir.-
Gebäude.40 I do. 90 der Schulpedell.41 IV Schachtstraße 25 Schreinermstr.
Thurn.42 I Schiersteinerstt. 6 Verwalt. Ver-
sorgungsbaus43 n Schlachthausstr. 24 Portier im
Schlachthaus.44 ii Schöne Aussicht,

gegenüber der
Rößlerstraße i.Rothen Kreuz.45 IV Schulberg 12 der Schulpedell.46 i Schwalbacherstr. 18 die Kasernen-

wache.47 IV do. 38 i. Krankenhaus,48 ITT Sonnenbergerstr.
gegenüber dem
Leberberga. d.
Stange49 III Sonnenbergerstr. 50

50 IV Stiststraße 30 der Schulpedell.51 IV Tauniisstraße 57 E.Roos.Rentn.52 I Walkmüblstraße 30 Kopp, Gastw.53 I Walramstraße 19 W. Knapp.54 I Westend straße 1 A. Heuß.
Be, Abgabe von Feuermeldunge « ist immer

ein Feuermelder zu benutzen, der von dem Ort
des BrandeS in der Richtung nach der Feuer¬
wache, Neugaffe 6, liegt. *

Der Branddirektor.

Kirchliche Anzeigen.
GoaugelischeKirche.

Marktkirche.
Sonntag , den 27. April. (Cantate.)

Milüärgottesdienst 8.40 Uhr: Div. -Pfr.
Franke.

Hauptgottesdicust10 Uhr : Pfr . Ziemendorff.
Christenlehre11'/« Uhr: Pfr . Bickel.
Christenlehre2'/« Ubr: Pfr . Schußler.
Abcndgottesdienst5 Uhr: Pfr . Schußler.
Amtswoche: Pfr . Bickel.

10 6—7 Uhr : Orgelconcrrt. Programm
Bergkirche.

Sonntag , de» 27. April. (Cantate.)
Iugendgoftesdienst 8V» Uhr: Pfr . Grein.
Hauptgottesdicnst10 Uhr: Pfr . Diehl. Nach

der Predigt Christenlehre.
Abeiidgottesdienst5 Uhr: Pfr . Grein.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Diehl. Beerdigungen: Pfr . Grein.
Ringkirche.

Sonntag , den 27. April. (Cantate.)
Iugendgoftesdienst 8lU Uhr : Pfr . Lieber.
Hanvtgottcsdienst10 Uhr: Pfr . Risch. Nach

der Predigt Christenlehre.
Nachm.-Gottesdienst5 Uhr: Pfr . Schlaffer.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Lieber. Beerdigungen: Pfr . Schlaffer.
Kapelle des Panlincnstifts.

Sonntag , den 27. April, Hauptgottesdienst
Vorm. 10 Uhr: Herr Pfr . Schußler.

Kindergottesdienst Vorm. 11 Uhr.
Nachmittags4*/->Uhr: Jnngfrauen -Verein.
Dienstag, Nachm. 3ft- Uhr: Näbverein.

Pfr . Christian.
Evangelisches Bereinshans , Platterstraße 2.

Vorm. 11'/, Ubr: Sonntagsschule.
_ Nachm. 4'/- Uhr: Versammlung für junge

Mädchen(Sonntags -Verein).
Abends 8l/a Ubr: Bibelstunde. Missionar

Auteurieth.
Jeden Donnerstag, Abends8'/- Uhr: Gcmcin-

schaftsstunde.
Ev. Männer - und Jüuglingsvcrei «.

Sonntag , Nachm. 8 Uhr: Freier Verkehr.
Montag, Abends 9 Uhr: Gesangstnnde.
Dienstag. Abends 8'/- Uhr: Zirherprobe.
Mittwoch, Abends 9 Uhr: Bibelbesprechstunde.
Freitag, Abends 80, Uhr: Turnen.
Samstag, Abends 9 Uhr: Gebetsstnnde.
Männer und Jünglinge sind herzl. cingclade».

Jugendverein.
Sonntag , Nachm. 3 Ubr: Fußballspiel.
Dienstag, Abends 8'/, Uhr: Bibelstunde.
Freitag, Abends 8' /, Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

ringelnden.
Christlicher Verein junger Männer . Lokalftäten

Rheinstraße 54, Part.
Sonntag , Nachm. 3 Uhr: Gesellige Zusammen¬

kunft.
Montag, Abends 83/« Uhr: Männerchor.
Dienstag, Abends 8V<Ubr: Bibelbesprechstunde.
Mittwoch. Abends 8' /« Uhr: Turnen.
Donnerstag. Abends 8"/< Ubr: Posaunenchor.
Freitag, Abends 8V« Uhr: Franz. Unterricht.
Samstag. Abends 8s/<Uhr: Gebetsstunde.

Evangelisches Gemeindehaus, Steinqaffe 9.
Das Lesezimmer ist Sonn - nnd Feiertag« von

2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlungjunger Mädchen.
Jungfrauen -Verein der Bergkirchen-Gemeinde:

Nachm. 4'/-—7 Uhr.
Versammlungen

im Gemeindesaal des Pfarrhauses, An der Ring-
kirchc 3.

Sonntag . Nachm. 4'/,—7 Uhr: Versammlung
junger Mädchen(Sonntagsvcrcin).

Mittwoch,Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde
des Frauen-Vereins. Abends 8'/- Uhr: Probe
des Ringkirchcnchors.

Kattstolische Kirche.
Sonntag , 27. Apttl. — 4. Sonntag nach Ostern.

Pfarrkirche zum hl. Bonifatins.
Erste heil. Messe um 5.30, zweite 6.45, dritte

(Militärgottesdienst) 8, vierte(KindergotteSdienst) 9,
Hochamt 10, letzte heil. Mefle 11.30 Uhr.

2.15 Christenlehre mit Andacht(515).
Während des Maimonats ist Sonntags,

Dienstags, Donnerstags und Samstags Abends
8 Ubr Maiandacht.

An den Wochentagen stnd die hl. Meffen5.30,
6.15, 6.45 n. 9.15 Ubr. 6.15 Ubr sind Schulmeffen
und zwar Montag und Donnerstag für die Schule
an der Bleichstraße, Dienstag und Freitag für die
am Blücherplatz und an der Rheinstraße, Mittwoch
». Samstag für die an der Lnisenstraße, die höhere
Mädchenschule und die Institute.

Gelegenheit zur Beichte ist Freitag Nachm. 6,
Samstag 5—7 und Abends nach 8 Uhr, sowie
Sonntags von 5.80 Ubr an.

Samstag 5 Uhr Salve.
Maria -Hilf -Kirche.

Gelegenheit zur Beichte 5.30, Frübmeffe 6.
zweite heil. Messe7.30, KindergotteSdienst(heil.
Messe mit Predigt) 8.45, Hochamt mit Predigt
10 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr Christenlehre mit Andacht
(326). Abends 6 Uhr gestiftete Kreuzwegandacht
für die armen Seelen, darnach Segen.

An den Wochentagen sind die heil. Meffen
nm 5.30 (außer Donnerstag), 6.15 und 8.15 Uhr.
6.15 Ubr sind Schnlmesscn und zwar Dienstag
und Freitag für die Castellstraße-Schule, Mittwoch
und Samstag für die Lehrstraße- und Stiftstraßc-
Schulc und die Institute.

Donnerstag Morgen 5.30 Uhr heil. Meffe in
der Schwesternhauskapclle, Platterstraße 68.

Gelegenheit zur Beichte ist Freitag Nachm.
6—7, Samstag Nachm. 4—7 und nach 8 Uhr.

Samstag Nachm. 4 Ubr Salve.
Die österliche Zeit ist für Wiesbaden bis

Christi Himmelfahrt ausgedehnt.
Altkatstalische Kirche. Schwalbacherstraße.

Sonntag , den 27. April, Dorm. 10 Uhr: Amt
mit Predigt. Lieder No. 64. 114, 8, 308.

W. Krimmcl, Pfr.

Gn«»se1isch-Urtt,erischer« «ttesdienft,
Adelhetdstraß« 23.

Sonntag , den 27. April (Cantate), Vorm.
&7a Uhr: Lekgottrsdienst.

Gtiaugelisch -latlsrrischer Gottesdienst.
Oberrealschnle, Orawenstraße 7, 2. Stock.
Sonntag , den 27. April (Cantate), Vor» .

10 Uhr: Predigt, Gottesdienst.
Pfr . Hempfing.

Metstodisten -Gemeinde , Heleueuftraßc 1,1.Et.
Sonntag , 27. April, Vorm. 9.45 Uhr: Predigt.

Vorm. 11 Uhr: Somttagrschule. Abend« 8 Uhr-.
Predigt.

Dienstag, Abends 8 Uhr: Bibel- und Gebets»
stunde.

Donnerstag, Abends 8 Uhr: Jugendbund.
Jedermann herzl. willkommen.

Prediger Barnikel.
Aeiloarmee , Frankensttaße 13.

Jeden Abend 8*/a Uhr, Sonntag ? auch Vorm.
10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.
Kapttffen -Gemeinde , Oranienstr. 54, Hth. Pt.

Sonntag . 27. April, Vorm. 9' /» und Nachm.
4 Uhr: Predigt . Vorm.11 Uhr: Kindergottesdienst.

Abends 8 Uhr: Jungfrauen - und Jünglmgs-
Vereinsabend.

Montag, Abends 8'/a Uhr: Gesangvcrciu-
Singstunde.

Mittwoch, Abends 8'/a Uhr: Bet- und Bibel¬
stunde.

Jedermann ist freundlichst ringelnden. Zutritt
frei. Prediger C. Karbinsky.

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schwalbacherstraße 10. 2. Et . iG-werbeballe).

Sonntaa . den 27. April, Vorm. 10 Uhr:
Hanptgottesdienst. Nachm. 4 Uhr: Predigt, wozu
Jedermann freundl. eingeladen ist.

Dienstag, den 29. April, Abends 8 Uhr:
Oeffeiftliche Predigt.
Dentschkatstolikche(feen-elig.) Gemeinde.

Die nächste Erbamina findet am 4. Mai statt.
Prediger Welker, Bülowstraße 2.

vumpfer -ssalirtkn.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens 8, 10.20,

12.50 bis Köln; Nachmittags 3.20 (nur an Sonn-
und Feiertagen), 4.30 (Güterschiff) bis Bingen.
Tägliche Gepäckbeförderung. Billets und Aus¬
kunft in Wiesbaden bei dem Agent W. Bickel,
Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
Angnst Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahiv
Beste Gelegenheit nach Maiuz.

Fahrplan ab 9. März 1902.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss): 9°°*

lloo* ioo 2««t 300 4 <*f 5no 60Cf 7»° (an u. ah
Kaiserstrasse-Centralbahnhof-Mainz je 15 Min.
später).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 830*
1000* 12»0 loof 200 gooch 400 tzocch fiso(an u. ab
Kaiserstrasse-Centralbahnhof je 5 Min. später),

+ Nur Sonntags bei gutem Wetter.
* Nur Dienstags nnd Freitags.
Bei schlechtem Wetter verkehren die Boote nur

Sonntags, Dienstags und Freitags, die übriger
Tage vorerst nicht.

Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.
Hamborg-Amerika-Linie.

(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)
Die nächsten Abfahrten von Post- und

Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
24.Z4. Schnellpd. Columbia, 2674. Postd. Patricia,
1./6. Schnellpd. Deutschland, 3 /5. Postd. Graf
Waldersee, 8./5. Schnellpd. Auguste Victoria,
1075. Postd. Pennsylvania, 15./5. Schnellpd.
Fürst Bismarck, 18. 5. Postd. Pretoria, 22./5.
Schnellpd. Columbia, 24./5. Postd. Moltke. Nach
Boston: 1./5. Postd. Valencia, 13./5. Postd.
Arcadia. Nach Baltimore: 3./5. Postd. Bosnia,
24./5. Postd. Artemisia. Nach Philadelphia : 1./5.
Assyria, 13./5. Postd. Arcadia. Nach Neworteans:
5.15.  Postd . Athesia (via Halifax), 30./5. Postd.
Nassovia. Nach Montreal: 1./6. Postd. West-
phalia, 2375. Postd. Teutonia. Nach Mexico:
5.75. Postd. Bolivia. Nach Hayti und Cuba:
24./4. Postd. Allemannia. Nach Columbien und
Central-Amerika: 28./4. Postd. Galicia. Nach
Porto Rico und Venezuela: 1./5. Postd. Sardinia.
Nach Cuba und Central-Amerika : 9.15. Postd.
Hispania. Nach Ost-Asien: 25. 4. Postd. Silesia,
5./5. Postd. Ambria, 20. 5. Postd, Sithonia. F330

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hanptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen dei

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollern“ nach Newyork, 22. April
12 Uhr Nachts in Newyork. S.-D. „Trave“ nach
Genua, 23. April 6 Uhr Vorm, in Neapel. S.-D.
„Lahn“ nach Newyork, 23. April 10 Uhr Vorm,
von Genua. S.-D. _K. Willi, d. Gr.“ nach Bremen,
22. April 12 Uhr Mittags von Newyork. S.-D.
„Kronpr. Wilh.“ nach Newyork, 23. April 12 Uhr
Mittags von Southampton. D. „Chemnitz“ nach
Bremen, 22. April 12 Uhr Nachts in Bremerhaven.
D. „Brandenburg“ nach Bremen. 22. April 12 Uhr
Mittags in Bremerhaven. D. „Grosser Kurfürst“
nach Newyork, 23. April 6 Uhr Vm. in Newyork,
D. „Crefeld“ nach Galveston, 21. April 11 Uln
Nm. Lizard passirt. — Cuba-, Brasil- und La
Plata -Linien : D. „Roland“ nach Antwerpen,
Bremen, 23. April in Antwerpen. D. „Coblenz“
nach Cuba u. Mexico, 21. April von Vitlagarcia.
D. „Wittenberg“ nach Brasilien, 21. April von
Lissabon. D. „Norderney“ nach LaPlata , 21. April
von Vigo. D. „Halle“ nach Brasilien, 23. April
von Antwerpen. — Ost-Asien- und Australien-
Linien: D. „Kiautschou“ (Hamburg-Amerika-
Linie) nach Bremen, 23. April in Antwerpen.
D. „Stuttgart “ nach Bremen, 22. April von Singa-
pore. D. „König Albert“ nach Hamburg 22. April
von Nagasaki. D. „Bremsen“ nach Ost-Asien,
22. April in Suez. D. „Hamburg“ (Hamburg-
Ajnerika-Linio) nach Ost-Asien, 22. April von
Southampton. D. „Bamberg“ nach Bremen, Ham¬
burg, 19. April von Singapore. D. „Strassburg“
nach Ost-Asien, 22. April in Port Said. D.
„Barbarossa“ nach Bremen, 21. April in Aden,

»ntf nno » erlös der & « » eilender, 'I»n>v»f.B»»dru«eret in BtcSbabrn.


	00000001
	00000002

